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2. Änderungssatzung zur Beitragssatzsatzung der Gemeinde Dohndorf

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

07.09.2009: Ortschaftsrat Dohndorf 
24.09.2009: Bau- und Umweltausschuss 
13.10.2009: Hauptausschuss 
22.10.2009: Stadtrat

07.09.2009 
24.09.2009 
13.10.2009 
22.10.2009

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Beitragssatzsatzung der Gemeinde Dohndorf mit 
dem in der Anlage 1 dargestellten Wortlaut. 

Gesetzliche Grundlagen:
§ 6 a I, III KAG-LSA; § 8 - Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Dohndorf 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Gemeinderat Dohndorf hat in seiner Sitzung vom 02.06.2003 beschlossen, dass die Gemeinde 
Dohndorf zum 01.01.2004, nach Maßgabe der Gebietsänderungsvereinbarung vom 25.11.2003, in die 
Stadt Köthen (Anhalt) eingegliedert wird. Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat mit Beschluss vom 
22.05.2003 dieser Eingliederung zugestimmt.
Gemäß des § 11 Abs. 1 der o. g. Gebietsänderungsvereinbarung gilt in der eingegliederten Gemeinde 
Dohndorf das gemeindeeigene Ortsrecht, insbesondere deren Straßenausbaubeitragssatzung, bis 
zum 31.12.2008 fort.  
Aus diesem Grund erhebt die Stadt Köthen (Anhalt)  wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für die 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Dohndorf.
Grundlage hierfür ist das Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Dohndorf vom 06.10.1997 in der zur Zeit geltenden Fassung 
(nachfolgend WBS genannt). Die WBS verweist auf eine gesonderte Beitragssatzsatzung, welche die 
Beiträge festlegt. Dies ist die Beitragssatzsatzung der Gemeinde Dohndorf in der derzeit gültigen 
Fassung (nachfolgend BSS genannt). Da mittlerweile die Baumaßnahmen der Jahre 2007 und 2008 
abgeschlossen sind, ist es notwendig die BSS anzupassen. 

Die 1. Änderungssatzung zur BSS wurde am 23.06.2006 veröffentlicht. Zu der Zeit konnte noch kein 
Beitragssatz für die Jahre 2007 und 2008 vorliegen. Dieser ist nun hinzuzufügen, da Investitionen 
getätigt wurden. 
Aus diesem Grund werden die Beitragssätze für 2007 und 2008 eingefügt.

siehe Blatt 1 

Anlagen: 
Anlage 1 - Entwurf der 2. Änderungssatzung
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